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EDITORIAL
Liebe Leserin, lieber Leser! Im Jahr 2024 soll nach dem Willen des Bundesjustizministers eine umfassende

Reform des Familienrechts, insbesondere des Kindschaftsrechts erfolgen. Dabei
sollen neben Regelungen zur sogenannten Verantwortungsgemeinschaft nicht
nur abstammungsrechtliche Vereinfachungen betreffend Kinder mit Müttern in
gleichgeschlechtlicher Partnerschaft auf den Weg gebracht werden, sondern auch
eine Reform des Sorge- und Umgangsrechts erfolgen. Das am 16. Januar 2024
vom Bundesministerium vorgelegten Papier zu den Eckpunkten für eine Reform
des Kindschaftsrechts konkretisiert das Vorhaben. Hiernach sollen vor allem die
Gestaltungsmöglichkeiten der Eltern in Bezug auf die elterliche Sorge und das
Umgangsrecht erweitert, Vereinbarungen über das „kleine Sorgerecht“ mit Drit-
ten kodifiziert, die Rechte des nicht mit der Mutter verheirateten Vaters gestärkt,
das Wechselmodell gesetzlich verankert, der Schutz vor häuslicher Gewalt verbes-
sert, die Kinderrechte gestärkt, das Adoptionsrecht modernisiert und das Kind-
schaftsrecht insgesamt systematisch neu gefasst werden. Dies wäre wahrhaft ein
großer Wurf und seit dem Kindschaftsrechtsreformgesetz aus dem Jahre 1998
nach über 25 Jahren eine überfällige Anpassung der Gesetzeslage an die ver-
änderten gesellschaftlichen Realitäten im Kindschaftsrecht.
Dabei verspricht das Eckpunktepapier viel Gutes. Hervorzuheben ist dabei unter
anderem, dass endlich die Rechte der Väter gestärkt werden, die mit der Mutter
nicht verheiratet sind. Zu Recht wurde der politische Kompromiss, der im Jahr
2013 zur gegenwärtigen (misslungenen) gesetzlichen Regelung in § 1626a BGB,
155a FamFG deutlich kritisiert. Auch die Stärkung der Kinderrechte und eine wei-
tere Sensibilisierung für die staatlichen Schutzpflichten in Fällen häuslicher Gewalt
sind sehr zu begrüßen. Überdies ist die beabsichtigte gesetzliche Verankerung des
Wechselmodells dringend geboten. Dass es insoweit einer gesetzlichen Regelung
bedarf, zeigt sich vor allem in den Problemen der Rechtsprechung mit der Umset-
zung der Entscheidung des Bundesgerichtshofs zur paritätischen Betreuung vom
1. Februar 2017. Dies ging beispielsweise von der (vereinzelt gebliebenen) oberge-
richtlichen Weigerung der Zuordnung zum Bereich des Umgangsrechts, über die Pro-
blematik der richtigen Verfahrensart bei Abänderung oder Aufhebung einer gelebten
bzw. titulierten paritätischen Betreuung bis hin zu einem in der obergerichtlichen
Rechtsprechung sich manifestierenden gänzlichen Verschwinden der Grenzen zwi-
schen Regelung des Umgangs und Inhalt der sorgerechtlichen Befugnisse bei alleiniger
Inhaberschaft des Aufenthaltsbestimmungrechts. Dass die paritätische Betreuung nicht
zu einem gesetzlichen Leitbild taugt, wurde an dieser Stelle auch unter Bezugnahme
auf die gegenwärtige Forschungslage jüngst bereits deutlich gemacht. Dies scheint
auch das nun vorgelegte Eckpunktepapier anzuerkennen. Unbeschadet dessen hat der
Bundesgerichtshof in seiner maßgeblichen Entscheidung aus dem Jahr 2017 die wich-
tigsten Kriterien der Kindeswohlprüfung sowie das Erfordernis einer in besonderem Ma-
ße bestehenden Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit zwischen den Eltern in
noch immer sehr überzeugender Klarheit betont. Es bleibt zu hoffen, dass am Ende eine
Lösung Gesetz wird, welche der Rechtsprechung im aufgekommenen Nebel hinreichen-
de Orientierung zu bieten vermag und vor allem kindeswohlorientierte Einzelfallentschei-
dungen ermöglicht. Bislang bleiben viele Details der beabsichtigten Neuregelungen jedoch
im Dunkeln. Auch das Verfahrensrecht wird bei einer Reform an vielen Stellen synchroni-
siert werden müssen und einige Ankündigungen dürften zumindest zu konkretisieren
sein: Nach gegenwärtiger Gesetzeslage wäre etwa ein „Antragsrecht“ des über 14 Jahre
alten Kindes auf Regelung des Umgangs ein Fremdkörper, ist doch das Umgangsverfah-
ren nach herrschender Meinung ein Amtsverfahren. Auch fragt sich, ob das Zurückdrän-
gen der Familiengerichtsbarkeit im Sorge- und Umgangsrecht in diesem Umfang sachge-
recht erscheint. Dass etwa Elternvereinbarungen zum Umgang vollstreckbar sein sollen,
vermag auf den ersten Blick nicht zu überzeugen. Zumal bislang im Vollstreckungsverfah-
ren eine Kindeswohlprüfung regelmäßig nicht zu erfolgen hat. Auf die weitere Entwick-
lung des Reformvorhabens dürfen wir nach alledem sehr gespannt sein.
Ihr

Prof. Dr. Stefan Heilmann
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